AGB RHEINPFALZ ONLINE  „Standleitungen“

1. Geltungsbereich 

Die RHEINPFALZ ONLINE GmbH & Co. KG (nachfolgend "RHEINPFALZ ONLINE" genannt) vermittelt über einen von ihr beauftragte Partner Telekommunikationsdienstleistungen (im folgenden: "Dienstleistungen") gegenüber ihren Kunden (im folgenden: "Kunden") gemäß den Bestimmungen der Telekommunikations- Kundenschutzverordnung (im folgenden: "TKV") sowie der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden finden auch dann keine Anwendung, wenn RHEINPFALZ ONLINE ihnen nicht ausdrücklich widerspricht oder der Kunde auf sie Bezug nimmt.

Der Kunde wird auf Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der Leistungsbeschreibungen und Preise für die einzelnen Dienstleistungen (nachfolgend "Vertragsbedingungen") rechtzeitig, bei Änderungen zuungunsten des Kunden spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Änderung, hingewiesen. Der Kunde kann die von der Änderung betroffenen Verträge nach Zugang des Hinweises zum Zeitpunkt der angekündigten Änderung kündigen, sofern RHEINPFALZ ONLINE die Vertragsbedingungen zuungunsten des Kunden ändert. RHEINPFALZ ONLINE weist den Kunden auf dieses Kündigungsrecht hin. Macht der Kunde von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch, wird die Änderung binnen Monatsfrist nach Erhalt der Änderungsmitteilung wirksam.

2. Vertragsabschluß 

Der Vertrag kommt durch Unterschriften von Kunde und RHEINPFALZ ONLINE oder aufgrund einer Auftragsbestätigung von RHEINPFALZ ONLINE gegenüber dem Kunden nach schriftlicher Bestellung zustande.

3. Vorzeitige Beendigung des Vertrages/Schadenersatz 

Kündigt der Kunde das Vertragsverhältnis, bevor die vertragsgemäße Leistung übergeben bzw. angenommen wurde, so hat er der RHEINPFALZ ONLINE die Aufwendungen für die bereits durchgeführten Arbeiten und für den infolge der Kündigung notwendigen Abbau bereits installierter Telekommunikationseinrichtungen zu ersetzen.

4. Außerordentliche Kündigung 

Das Vertragsverhältnis kann von jedem Kunden aus wichtigem Grund, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, gekündigt werden. Als wichtiger Grund für RHEINPFALZ ONLINE gilt u. a. vertragswidriges Verhalten des Kunden trotz Abmahnung. In diesen Fällen behält sich RHEINPFALZ ONLINE die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor.

5. Demontage nach Vertragsbeendigung 

Bei Vertragsende hat RHEINPFALZ ONLINE oder der mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner das Wahlrecht, seine Telekommunikationseinrichtungen sowie verlegte Leitungen und Zubehör im Grundstück bzw. im Gebäude zu belassen oder aber auf eigene Kosten jederzeit zurückzubauen.

6. Vertragsänderungen 

Änderungen und Ergänzungen von Verträgen einschließlich der allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Schriftformklausel selbst.

7. Leistungen 

Es gelten die Leistungen als vertraglich vereinbart, die sich aus der jeweils aktuellen Leistungsbeschreibung über die betreffende Dienstleistung und den schriftlichen Vereinbarungen zwischen dem Kunden und RHEINPFALZ ONLINE ergeben.

RHEINPFALZ ONLINE ist jederzeit berechtigt, die Erbringung der Dienstleistungen von einer angemessenen Sicherheitsleistung des Kunden abhängig zu machen.

Werden bei der Installation von Kundenanschlüssen Übertragungswege oder Hardware- bzw. Software- Erweiterungen Dritter benötigt, gelten diese als Vorleistungen. Die Verpflichtung zur Bereitstellung neuer Kundenanschlüsse gilt vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung dieser Vorleistungen. 

8. Leistungsstörungen

Die vereinbarten Bereitstellungstermine und Verfügbarkeitszeiten gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Erfüllung aller relevanten Verpflichtungen des Kunden.

Wenn RHEINPFALZ ONLINE oder der mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner an der Erfüllung seiner Verpflichtungen durch den Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die ihn oder seine Zulieferer betreffen, gehindert wird und die RHEINPFALZ ONLINE oder der mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner auch mit der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte, z.B. höhere Gewalt, Krieg, innere Unruhen, Streik und Aussperrung, so verlängert sich die Leistungsfrist um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit.

9. Leistungsunterbrechungen

RHEINPFALZ ONLINE oder der mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner sind berechtigt, Leistung (wie z.B. eine Verbindung) zu unterbrechen oder in der Dauer zu beschränken oder die Leistung in sonstiger Weise zeitweise, teilweise oder ganz einzustellen, soweit dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, der Sicherheit des Netzbetriebes, der Aufrechterhaltung der Netzintegrität - insbesondere der Vermeidung schwerwiegender Störungen des Netzes, der Software oder gespeicherter Daten -, der Interoperabilität der Dienste, des Datenschutzes oder zur Vornahme betriebsbedingter oder technisch notwendiger Arbeiten erforderlich ist.

RHEINPFALZ ONLINE oder der mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner werden dem Kunden in jedem Fall einer längeren, vorübergehenden Leistungseinstellung oder -beschränkung in geeigneter Form über Art, Ausmaß und Dauer der Leistungseinstellung oder -beschränkung unterrichten. 

Ist der Kunden auf eine ununterbrochene Nutzung der vertraglichen Leistung oder auf einen jederzeitigen Verbindungsaufbau unter Nutzung der vertraglichen Leistung angewiesen und hat der Kunde RHEINPFALZ ONLINE dies schriftlich unter Angabe von Gründen mitgeteilt, werden RHEINPFALZ ONLINE oder der mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner den Kunden darüber hinaus über jede voraussehbare Leistungseinstellung oder Leistungsbeschränkung und deren Beginn im vorhinein unterrichten. Diese Mitteilungspflicht besteht nicht, wenn die Unterrichtung nach den jeweiligen Umständen objektiv vor Beginn der Leistungseinstellung oder -beschränkung nicht möglich ist oder die Unterrichtung die Beseitigung bereits eingetretener Unterbrechungen verzögern würde. 

10. Missbrauch 

Der Kunde ist verpflichtet, den Übertragungsweg bzw. das Übertragungsnetz nebst Abschlusseinrichtung nur bestimmungsgemäß zu verwenden. Er hat sie vor Beeinflussung durch elektrische Fremdspannung oder magnetische Einflüsse zu bewahren. Der Kunde ist nicht berechtigt, Endgeräte anzuschließen, deren Verwendung im öffentlichen Netz fernmelde- oder telekommunikationsrechtlich (§ 59 TKG) nicht zulässig ist. Er darf nur zugelassene und für den jeweiligen Dienst zertifizierte Endeinrichtungen an dem Anschluss betreiben. Jeder Missbrauch berechtigt RHEINPFALZ ONLINE zur fristlosen Kündigung. Zudem kann RHEINPFALZ ONLINE nach § 59 Absatz 6 TKG an das Netz des von ihr mit der mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen beauftragten Partners angeschaltete Endeinrichtungen abschalten lassen, die nicht die beschriebenen grundlegenden Anforderungen erfüllen. Der Kunde stellt RHEINPFALZ ONLINE und den mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner von allen Ansprüchen Dritter frei, die gegen RHEINPFALZ ONLINE oder den mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner aufgrund eines solchen Missbrauchs erhoben werden.

RHEINPFALZ ONLINE oder der mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner sind berechtigt, die Dienstleistung auch ohne Ankündigung sofort zu sperren, soweit die Voraussetzungen des § 17 Absatz 2 Satz 3 TKV gegeben sind, insbesondere, wenn der Kunde die Dienstleistungen derart missbräuchlich nutzt, dass eine fristlose Kündigung des Vertragsverhältnisses gerechtfertigt wäre.

11. Überlassung an Dritte

Dem Kunden ist ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von RHEINPFALZ ONLINE nicht gestattet, die Rechte aus dem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen. Wenn Dritte die Dienstleistungen nutzen, treffen den Kunden für diese Nutzung dieselben Pflichten, wie für eine Eigennutzung der Dienstleistungen, insbesondere Vergütungspflicht, Haftung und Haftungsfreistellungspflichten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Drittnutzung mit oder ohne Wissen oder Einverständnis des Kunden erfolgt. Das gilt nicht, wenn der Kunde diese Drittnutzung nicht zu vertreten hat.

12. Vorleistungen Dritter 

RHEINPFALZ ONLINE weist darauf hin, dass die Erbringung der beauftragten Dienstleistungen auch von der Inanspruchnahme von Übertragungswegen und Vermittlungseinrichtungen anderer Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen abhängig sein kann. Hierdurch können sich Qualitätsabweichungen der zu erbringenden Dienstleistungen ergeben, da insoweit die Leistungsstandards der anderen Anbieter maßgeblich sind. Die Verpflichtung von RHEINPFALZ ONLINE oder des mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partners, eine Leistung zu erbringen oder bereitzustellen, steht unter dem Vorbehalt, das erforderliche Mitwirkungshandlungen wie Vorleistungen oder Genehmigungen, die Dritte erbringen sollen, rechtzeitig und in entsprechender Qualität erfolgen- Darunter können Leistungen anderer Netzbetreiber, Diensteanbieter, anderer Unternehmen oder sonstiger Dritter oder auch die Netzverfügbarkeit fallen. Eine Haftung oder Leistungspflicht von RHEINPFALZ ONLINE oder dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner entfällt insoweit, es sei denn, RHEINPFALZ ONLINE oder dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner ist grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorzuwerfen.

13. Leistungen und Pflichten des Kunden

Der Kunde stellt für den Betrieb und die Installation der den Vertragszwecken dienenden technischen Einrichtungen RHEINPFALZ ONLINE bzw. dem er mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner unentgeltlich und rechtzeitig eigene/ggf. notwendige Einrichtungen, geeignete Aufstellungsräume mit ausreichender Arbeitsbeleuchtung und erforderlichen klimatischen Bedingungen, geeignete Leitungswege, Stromversorgung und den ggf. erforderlichen Potentialausgleich einschließlich zugehöriger Erdung zur Verfügung und hält diese für die Dauer des Vertrages im funktionsfähigen und ordnungsgemäßen Zustand.

Der Kunde wird RHEINPFALZ ONLINE und den mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner bei ihren Tätigkeiten unterstützen, so dass beide ihre Leistungen nach diesem Vertrag vollständig, termingerecht und in der geschuldeten Qualität erbringen können. Zu diesem Zweck wird der Kunde insbesondere folgende Mitwirkungshandlungen erbringen:

Er wird den mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner bei der Einholung aller Genehmigungen, die dieser einzuholen hat und die zur Leistungserbringung erforderlich sind, unterstützen, indem er für die Einhaltung der an die Genehmigungen geknüpften Bedingungen und Auflagen, soweit sie den Kunden betreffen, sorgt, und indem er dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragte Partner alle zur Abwicklung der Leistungserbringung erforderlichen Informationen bereitstellt.

Soweit der Kunde nicht selbst Grundstückseigentümer ist, bringt er unverzüglich die erforderliche Genehmigung des jeweiligen Eigentümers oder entsprechenden Nutzungs- berechtigten bei. Dies gilt auch für den zwischenzeitlichen Wechsel von Eigentümer und Nutzungsberechtigten.

Der Kunde wird neue Anwendungen oder Veränderungen in bestehenden Anwendungen, die Auswirkung auf die Leistungserbringung haben können, RHEINPFALZ ONLINE rechtzeitig mitteilen.

Der Kunde wird den Mitarbeitern bzw. Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen von RHEINPFALZ ONLINE und dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner Zugang zu den für ihre Tätigkeit erforderlichen Informationen verschaffen und ihnen rechtzeitig alle erforderlichen Unterlagen unentgeltlich zugänglich machen.

Der Kunde hat alle Schäden zu ersetzen, die durch Verlust oder Beschädigung des Übertragungsweges oder des Materials in den Räumen entstehen, die der Aufsicht des Kunden oder seiner Erfüllungsgehilfen und Verrichtungsgehilfen unterliegen, es sei denn, dass der Kunde und seine Erfüllungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen nachweislich die gebotene Sorgfalt beachtet haben oder der Schaden auch bei Beachtung dieser Sorgfalt entstanden wäre. Soweit dem Kunden Ansprüche gleich welcher Art gegen Dritte infolge der Verletzungshandlung zustehen, die zu seiner Ersatzpflicht nach 14.3 Satz 1 gegenüber der RHEINPFALZ ONLINE oder dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner führen, wird er diese Ansprüche auf erstes schriftliches Anfordern von RHEINPFALZ ONLINE oder dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner an diese abtreten.

Der Kunde darf die überlassene Telekommunikationsinfrastruktur zur Übermittlung von Sprache und/oder Daten nur nach Maßgabe der Telekommunikationsgesetze und Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung benutzen.

Der Kunde wird den Übertragungsweg bzw. das Übertragungsnetz nebst Abschlußeinrichtung nur bestimmungsgemäß benutzen und vor Beeinflussung durch elektrische Fremdspannung und/oder magnetische Einflüsse bewahren. Der Kunde verpflichtet sich, nur solche Endgeräte anzuschließen, deren Verwendung im öffentlichen Netz in der Bundesrepublik Deutschland zulässig ist.

Der Kunde hat RHEINPFALZ ONLINE unverzüglich jede Änderung seines Namens, seiner Firma, seines Wohn- oder Geschäftssitzes bzw. seiner Rechnungsanschrift sowie seiner Rechtsform mitzuteilen.

Erkennbare Schäden und Mängel an den auf dem Grundstück des Kunden bzw. des Eigentümers befindlichen und im Rahmen der Vertragsbedingungen errichteten Anlagen sowie an den Abschlußeinrichtungen hat der Kunde RHEINPFALZ ONLINE unverzüglich mitzuteilen. Unterläßt der Kunde schuldhaft die unverzügliche Meldung, haftet er für diejenigen Schäden, die bei rechtzeitiger Meldung hätten vermieden werden können.

Der Kunde hat im Rahmen des Zumutbaren alle Maßnahmen zu treffen, die eine Feststellung der Mängel und Schäden und ihrer Ursachen ermöglichen.

Der Kunde hat den Verlust oder den Diebstahl der ihm von RHEINPFALZ ONLINE oder dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner zur Nutzung des Dienstes ausgehändigten Gegenstände, die vermutete unbefugte Drittbenutzung der Dienstleistungen oder die vermutete Kenntnisnahme von geheimzuhaltenden Informationen durch Dritte unverzüglich RHEINPFALZ ONLINE mitzuteilen (per Telefon oder Telefax). Eine telefonische Mitteilung hat er unverzüglich schriftlich zu bestätigen.

Der Kunde hat nach Abgabe einer Störungsmeldung RHEINPFALZ ONLINE oder dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner durch die Überprüfung seiner Einrichtungen entstandene Aufwendungen zu ersetzen, wenn und soweit sich bei der Prüfung herausstellt, daß die Störung im Verantwortungsbereich des Kunden lag.

14. Zahlungsbedingungen

Der Kunde ist zur Zahlung der Rechnungsbeträge verpflichtet, die sich aus den entsprechenden einzelvertraglichen Vereinbarungen ergeben. Sämtliche Rechnungen von RHEINPFALZ ONLINE sind mit Zugang der Rechnung fällig. Sämtliche von RHEINPFALZ ONLINE genannten Preise verstehen sich, soweit dies nicht ausdrücklich anders vermerkt ist, zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe. Für jeden nicht eingelösten Scheck oder jede nicht eingelöste bzw. zurückgereichte Lastschrift hat der Kunde RHEINPFALZ ONLINE die entstandenen Kosten in dem Umfang zu erstatten, wie er das kostenauslösende Ereignis zu vertreten hat.

Die Störung oder der Ausfall der technischen Ausstattung (Endgeräte etc.) oder der internen Netz-lnfrastruktur beim Kunden entbindet den Kunden nicht von der Zahlung der vertraglich vereinbarten umsatzunabhängigen Vergütung.

Einwendungen gegen die Rechnung von RHEINPFALZ ONLINE sind innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Rechnung geltend zu machen. Der Kunde wird mit jeder Rechnung darauf hingewiesen, daß nach dieser Frist eingehende Einwendungen keine Berücksichtigung mehr finden.

Gegen Forderungen von RHEINPFALZ ONLINE kann der Kunde nur mit unwidersprochenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Eventuelle Rückerstattungsansprüche des Kunden, z. B. aufgrund von Überzahlungen, Doppelzahlungen etc. werden grundsätzlich dem Rechnungskonto des Kunden gutgeschrieben und können mit der nächstfälligen Forderung verrechnet werden.

Rückständige Zahlungen sind mit vier Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 247 BGB) zu verzinsen, falls RHEINPFALZ ONLINE keinen höheren oder der Kunde keinen geringeren Schaden nachweist.

Bei Zahlungsverzug ist RHEINPFALZ ONLINE nach den Bestimmungen der TKV berechtigt, die Dienstleistung sperren zu lassen. Das Recht von RHEINPFALZ ONLINE zur außerordentlichen Kündigung wegen Zahlungsverzuges bleibt hiervon unberührt.

Im Falle des Zahlungsverzuges mit einem nicht unerheblichen Teil des Rechnungsbetrages oder der Gefährdung der Zahlungsforderung von RHEINPFALZ ONLINE wegen einer wesentlichen Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden im Sinne von § 321 BGB ist RHEINPFALZ ONLINE berechtigt, sämtliche Forderungen sofort fällig zu stellen.

Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen Zahlungsverzuges bleibt RHEINPFALZ ONLINE vorbehalten. 

15. Haftung 

Für etwaige Schäden haften RHEINPFALZ ONLINE oder dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner für sich und ihre Erfüllungsgehilfen - gleich aus welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter Handlung - nur, falls RHEINPFALZ ONLINE bzw. dessen beauftragter Partner oder ihre Erfüllungsgehilfen eine vertragswesentliche Pflicht (Kardinalpflicht) schuldhaft in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise verletzen, oder der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von RHEINPFALZ ONLINE bzw. dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner oder ihrer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.

Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlIchen Pflicht (Kardinalpflicht) nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich, so ist die Haftung von RHEINPFALZ ONLINE oder dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner auf solche typischen Schäden begrenzt, die für RHEINPFALZ ONLINE oder dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünftigerweise voraussehbar waren.

Darüber hinaus ist die Haftung von RHEINPFALZ ONLINE oder der dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner für Vermögensschäden, sofern diese nicht vorsätzlich verursacht werden, auf 12.500,00 € je Nutzer beschränkt. Gegenüber einer Gesamtheit von Geschädigten ist die Haftung auf 10 Millionen EURO jeweils je schadenverursachende Handlung begrenzt. Übersteigen die Entschädigungen, die mehreren aufgrund desselben Ereignisses zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. 

Die Haftung von RHEINPFALZ ONLINE oder dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner nach dem Produkthaftungsgesetz oder für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften oder anderer zwingender gesetzlicher Vorschriften bleibt unberührt.

Alle nicht ausdrücklich zugestandenen Rechte des Kunden, zum Beispiel auf Rücktritt, Kündigung, Wandelung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden jeder Art - gleich aus weichem Rechtsgrund, insbesondere auch wegen Unmöglichkeit, Verzug, unerlaubter Handlung, positiver Vertragsverletzung, Gewährleistung, Verschulden bei Vertragsschluß - sind, vorbehaltlich der Rechte gemäß § 9 Abs. 2 TKV, ausgeschlossen.

16. Datenschutz / Fernmeldegeheimnis

Rechtsgrundlage für den Umgang mit personenbezogenen Daten des Kunden sind u. a. das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Telekommunikationsgesetz (TKG), Teledienstuntemehmendatenschulzverordnung (TDSV) und das Teledienstdatenschutzgesetz (TDDSG). Personenbezogene Daten des Kunden werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, sofern der Betroffene eingewilligt hat oder das BDSG, TKG, TDSV und TDDSG bzw. eine andere Rechtsvorschrift es anordnet oder erlaubt.

Die RHEINPFALZ ONLINE wahrt das Fernmeldegeheimnis im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die Verarbeitung der Nachrichteninhalte erfolgt grundsätzlich in Fernmeldeanlagen der RHEINPFALZ ONLINE, es sei denn, die Nachrichteninhalte werden im Auftrag oder durch Eingabe des Kundens in Fernmeldeanlagen anderer Netzbetreiber weitergeleitet. Dabei werden auch die erforderlichen Verbindungsdaten übermittelt.

18. Geheimhaltung 

RHEINPFALZ ONLINE, der dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner und der Kunde verpflichten sich, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten und von dem jeweils anderen Kunden als vertraulich bezeichneten oder den Umständen nach als vertraulich anzusehenden Informationen der anderen Vertragspartei vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Vertrages fort. Alle Vertragsbeteiligten werden diese Verpflichtung auch ihren Mitarbeitern auferlegen.

AIs vertraulich gelten Informationen insbesondere dann, wenn Unterlagen mit der Erklärung an den Empfänger übergeben werden, daß dieser die darin enthaltenen Informationen vertraulich zu behandeln habe und einen entsprechenden Vertraulichkeitsvermerk aufweisen. Als vertraulich gelten darüber hinaus die Kenntnisse, die RHEINPFALZ ONLINE oder dem mit der Erbringung der vertraglichen Dienstleistungen von RHEINPFALZ ONLINE beauftragten Partner bei der Erbringung von Leistungen für den Kunden gewinnen und die Tatsache der Leistungserbringung für den Kunden sowie deren Ergebnisse.

Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht für solche Informationen, die nachweislich dem die Informationen offenlegenden Partner vor Kenntnisgabe durch den anderen Partner bekannt oder zugänglich gemacht waren oder

· dem die Informationen offenlegenden Partner nach Kenntnisgabe durch den anderen Kunden auf rechtmäßige Weise durch Dritte bekanntgegeben werden, die keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen oder

· infolge von Veröffentlichungen oder anderweitigem Gemeingut der Fachwelt bekannt waren oder nach Kenntnisgabe wurden. 

19. Sonstiges 

RHEINPFALZ ONLINE kann sich zur Erfüllung ihrer Pflichten nach diesem Vertrag auch Dritter bedienen. Hierdurch kommt kein Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Dritten zustande. Der Kunde ist zur Übertragung der Rechte und Pflichten auf Dritte nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von RHEINPFALZ ONLINE berechtigt.

Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen RHEINPFALZ ONLINE und dem Kunden gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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